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1988 -03- 1 It . 
Dr. Ermacora und Kollegen betreffend . zu .15!JO IJ 
Zivildienstableistung und Dienst in 
der 6sterreichischen Exekutive. (N". 1590/J) 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

Die von den Abgeordneten Dr. Ermacora und Kollegen am 
18.2.1988 an mich gerichtete Anfrage Nr. 1590/J~ betreffend 
Zivlldienstableistung und Dienst in der 6sterreichlschen 
Exekutive, beantworte ich wie folgt: 

Zur Frage 1: Seit dem 1nkrafttreten des Zivlldienstgesetzes 
mit 1 0 1 0 1975 wurde lediglich in einem einzigen 
Fall p und zwar im Jahre 1978 p ein zivildienst
pflichtiger Bewerber in den Dienst der Sicher
heitsexekutive aufgenommeno Dieser Beamte hat 

'. 

später zu Protokoll gegeben, daß er den Wehr-
dienst mit der Waffe nicht mehr aus Gewissens
grUnden verweigere. Von der Zivildienstkommis
sion wurde daraufhin mit Bescheid vom 21.11.1984 
festgestellt p daß eine rechtsgUltige Erklärung 
vorliege. Dieser Bescheid wurde am 1.2.1985 
rechtskräftig. 

Aufgrund dieses Vorfalles wurdeerlaßmäßig fest
gelegt, daß zur Vermeidung von Gewissenskonflikten 
zivildienstpflichtige Bewerber sowie Bewerber, die 
den Zivildienst bereits geleistet haben, in den 
Exekutivdienst bei der Bundespolizei und Bundes
gendarmerie nicht aufzunehmen sind. 
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Zur Frage 2: Unter Hinweis auf die AusfUhrungen zur Frage 1 
entfällt eine weitere Beantwortung. 

9. März 1988 
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